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14. Wahlperiode 18. 12. 2008

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Hans-Peter Wetzel FDP/DVP

und

Antwort

des Finanzministeriums

Steuereinbußen durch Verlegung von Wohn- und
Betriebssitzen

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Warum werden nach ihrer Einschätzung immer mehr Wohn- beziehungs-
weise Betriebssitze aus Baden-Württemberg in die Schweiz oder nach
Österreich verlegt?

2. Welche finanziellen Einbußen entstehen dadurch schätzungsweise für Ba-
den-Württemberg?

3. Welche Vermögenswerte durch Verlegung von Wohn- und Betriebssitzen
in den letzten zehn Jahren schätzungsweise aus Baden-Württemberg ins
Ausland geflossen sind?

4. Ist es denkbar, dass der Fiskus von einem Absenken bzw. Abschaffen ein-
zelner Steuern sogar profitieren würde, weil so manch ein Baden-Würt-
temberger seinen Hauptwohn- und Betriebssitz im Lande halten würde? 

18. 12. 2008

Dr. Wetzel FDP/DVP
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B e g r ü n d u n g

Nach Medienberichten will einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer
und Gründer des gleichnamigen Schraubenkonzerns österreichischer Staats-
bürger werden. Alle Aktivitäten der Auslandsgesellschaften sollen dagegen
künftig in der Schweiz gebündelt werden. Als möglicher Grund wurde seine
Unzufriedenheit mit der deutschen Steuerpolitik genannt. 

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 28. Februar 2009 Nr. 3–S 134.8/5 beantwortet das Fi-
nanzministerium die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landsregierung:

1. Warum werden nach ihrer Einschätzung immer mehr Wohn- beziehungs-
weise Betriebssitze aus Baden-Württemberg in die Schweiz oder nach
Österreich verlegt? 

Für die Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland bzw. insbesondere in die
Schweiz oder nach Österreich gibt es nach allgemeiner Lebenserfahrung sehr
vielfältige Gründe. Steuerliche Gründe mögen hierbei im Einzelfall auch eine
Rolle spielen. Nähere Erkenntnisse hierzu liegen jedoch nicht vor. 

Vergleichbares gilt für die Fälle der Verlegung von Betriebsvermögen ins
Ausland durch Eröffnung einer Auslandsbetriebsstätte und die Verlegung von
Sitz und Geschäftsleitung einer Kapitalgesellschaft ins Ausland. Solche
unternehmerischen Verlagerungen sind vielfach betriebswirtschaftlich be-
dingt. Die Bearbeitung eines ausländischen Markts erfordert oftmals eine
Präsenz vor Ort. 

2. Welche finanziellen Einbußen entstehen dadurch schätzungsweise für Ba-
den-Württemberg?

Zur Frage, ob und wenn ja, in welcher Höhe durch die in Ziff. 1 angesproche-
nen Wohn- und Betriebsverlegungen zu Steuermindereinnahmen führen, lie-
gen keine Erkenntnisse vor.

Zu bedenken ist jedoch, dass die Verlegung des Wohnsitzes oder des Betriebs
auch Steueransprüche im Inland auslöst oder bestehende inländische Steuer-
pflichten fortgelten lässt. 

Es ist ein Grundprinzip des deutschen Ertragsteuerrechts, dass im Inland ent-
standene stille Reserven zur Versteuerung kommen, wenn infolge Wegzugs
bzw. Verbringung des Wirtschaftsguts ins Ausland das deutsche Besteue-
rungsrecht wegfällt oder eingeschränkt wird.

So hat der Wegzug einer natürlichen Person zur Folge, dass das Recht zur
Besteuerung von Gewinnen aus der Veräußerung von im Privatvermögen ge-
haltenen Anteilen an einer Kapitalgesellschaft dem neuen Wohnsitzstaat zu-
steht. Um die bis zum Wegzug entstandenen stillen Reserven im Inland zu er-
fassen, wird steuerlich mit dem Wegzug eine Veräußerung der Anteile zum
Verkehrswert im Zeitpunkt des Wegzugs angenommen. Beim Wegzug in
einen Nicht-EU-/EWR-Staat wie z. B. in die Schweiz wird deshalb eine Ein-
kommensteuer auf diesen fiktiven Veräußerungsgewinn fällig. Bei einem
Wegzug in einen EU-/EWR-Staat wie z. B. nach Österreich erfolgt ebenfalls
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eine solche Steuerfestsetzung. Um eine Verletzung der durch den EG-Vertrag
garantierten Niederlassungsfreiheit zu vermeiden, wird die festgesetzte
Steuer in diesen Fällen jedoch zinslos gestundet, bis der Wegziehende die
Anteile tatsächlich veräußert. 

Auch die Übertragung von Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens in eine
ausländische Kapitalgesellschaft oder Betriebsstätte führt im Inland zu einer
sog. Schlussbesteuerung, d. h. der Versteuerung der stillen Reserven. 

Zum Teil bleiben die inländischen Besteuerungsrechte von einem Wegzug
auch unberührt. Verzieht beispielsweise ein Einzelunternehmer ins Ausland
und betreibt seine Einzelunternehmung weiterhin im Inland, unterliegt diese
als Betriebsstätte der deutschen Steuerpflicht. Auch das Besteuerungsrecht
für das Entgelt aus einer nichtselbstständigen Tätigkeit kommt regelmäßig
dem Tätigkeitsortstaat zu, sodass die Verlegung des Wohnsitzes dieses Be-
steuerungsrecht unberührt lässt. Eine Ausnahme gilt für sog. Grenzgänger,
bei denen das Besteuerungsrecht für den Arbeitslohn dem Wohnsitz folgt. 

Schließlich ist anzumerken, dass in besonderen Fällen die inländische Steuer-
pflicht nach dem Wegzug unverändert für eine bestimmte Zeit fortgilt. Dies
ist der Fall bei der sog. erweiterten beschränkten Steuerpflicht des § 2 des
Außensteuergesetzes. Danach sind deutsche Staatsangehörige, die innerhalb
der letzten zehn Jahre vor Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht (also
vor dem Wegzug) insgesamt mindestens fünf Jahre unbeschränkt steuer-
pflichtig waren, und nach ihrem Wegzug im Ausland einer niedrigen Besteu-
erung unterliegen und im Inland noch wesentliche wirtschaftliche Interessen
haben, in den 10 Jahren nach Wegzug in weitem Umfang noch im Inland
steuerpflichtig. Diese Besteuerung kommt allerdings vor allem dann zur An-
wendung, wenn der Wegzug in einen Staat erfolgt, mit dem kein Abkommen
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung besteht. Denn bei Bestehen eines
solchen Abkommens erfolgt die Besteuerung nach den dort vorgesehenen
Regeln zur Verteilung der Besteuerungsrechte. 

Eine Besonderheit gilt für das Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung mit der Schweiz. Es sieht in Artikel 4 Abs. 4 vor, dass die Bundes-
republik Deutschland bei einer in der Schweiz ansässigen Person, die nicht
die schweizerische Staatsbürgerschaft besitzt und die in Deutschland insge-
samt mindestens fünf Jahre unbeschränkt steuerpflichtig war, in dem Jahr des
Wegzugs und den fünf folgenden Jahren die aus Deutschland stammenden
Einkünfte unter Anrechnung der schweizerischen Steuer besteuern kann. 

3. Welche Vermögenswerte durch Verlegung von Wohn- und Betriebssitzen in
den letzten zehn Jahren schätzungsweise aus Baden-Württemberg ins Aus-
land geflossen sind?

Zur Frage, ob und wenn ja, in welcher Höhe durch die in Ziff. 1 angesproche-
nen Wohn- und Betriebsverlegungen Vermögenswerte ins Ausland überführt
wurden, liegen keine Erkenntnisse vor.

Die in Ziff. 2 angesprochene Schlussbesteuerung findet nicht nur in dem dar-
gelegten Fall des Wegfalls oder der Beschränkung des deutschen Besteue-
rungsrechts statt. Sie wird auch durchgeführt, wenn ein Einzelunternehmen
seinen Betrieb aufgibt oder veräußert bzw. wenn eine Kapitalgesellschaft ih-
ren Betrieb einstellt und ihre Wirtschaftsgüter veräußert. Die Fälle der
Schlussbesteuerung wegen Wegfalls oder Beschränkung des deutschen Be-
steuerungsrechts fallen somit mit den Aufgabe-, Veräußerungs- und Liquida-
tionsgewinnen zusammen und werden deshalb nicht gesondert erfasst. 
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4. Ist es denkbar, dass der Fiskus von einem Absenken bzw. Abschaffen ein-
zelner Steuern sogar profitieren würde, weil so manch ein Baden-Würt-
temberger seinen Hauptwohn- und Betriebssitz im Lande halten würde?

Zwar erscheint es durchaus denkbar, dass einzelne Steuerpflichtige ihre Ab-
wanderungsabsicht aufgeben, wenn es zu Steuersenkungen kommen sollte.
Eine Erhöhung des gesamten Steueraufkommens ist allerdings nicht zu er-
warten, da dieses zum weit überwiegenden Teil durch Steuerpflichtige aufge-
bracht wird, die keine Abwanderungsabsichten haben. Die durch eine Steuer-
senkung eintretenden Steuerausfälle werden daher durch diejenigen, die da-
durch zum Bleiben bewegt werden könnten, in aller Regel nicht aufgefangen. 

Nur wenn das Steueraufkommen durch wenige Steuerpflichtige aufgebracht
wird, kann die Verhinderung der Abwanderung durch eine Steuersenkung zu
letztlich höheren Steuereinnahmen führen. Denkbar ist dies etwa hinsichtlich
des Gewerbesteueraufkommens einer einzelnen Gemeinde, wenn dieses
maßgeblich auf ein einzelnes Unternehmen zurückzuführen ist. Bei den für
das Steueraufkommen im Land Baden-Württemberg relevanten Steuerarten
ist ein solcher Einfluss einzelner Steuerpflichtiger auf das gesamte Aufkom-
men nicht gegeben. Daher ist davon auszugehen, dass eine Absenkung oder
gar Abschaffung einzelner Steuern nicht zu einer Erhöhung des Steuerauf-
kommens aufgrund einer geringeren Abwanderungsquote führen würde. Je-
denfalls kann eine solide Finanzplanung nicht an solchen Überlegungen fest-
gemacht werden.

Stächele

Finanzminister

4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


